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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §24;

Rechtssatz

Wenn nach dem unbestrittenen Sachverhalt der Bf 1966 seinen Betrieb aufgegeben und das Betriebsvermögen in sein

Privatvermögen übernommen hat, dann hat er aus der nachfolgenden Verpachtung seines Betriebes Einkünfte aus

Vermietung und Verpachtung und nicht, wie die Finanzverwaltung annahm, Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.

1966 wäre ein allfälliger Veräußerungsgewinn zu ermitteln gewesen. Eine "Nachholung" der Besteuerung eines

Veräußerungsgewinnes im Rahmen einer Wiederaufnahme des Veranlagungsverfahrens 1977 ist aber ebensowenig

möglich, wie die Ermittlung eines Übergangsgewinnes" auch wenn nunmehr richtig die Einkünfte des Bf als solche aus

Vermietung und Verpachtung behandelt werden.
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